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6.2 Programm 2  

Vergabe von städtischen Grundstücken zum regulären Bodenwertpreis an Haushalte bis 

Einkommensstufe IV unter Anwendung von Sozialkriterien 

 

Bei dem Programm 2 handelt es sich um die klassische Grundstücksvergabe von 

städtischen Grundstücken. Die Grundstücke werden öffentlich ausgeschrieben, 

Interessenten können sich darauf bewerben. Um den Zuschlag zu erhalten, müssen jedoch 

bestimmte Kriterien wie Bezug zur Stadt, kein Grundbesitz und Finanzierungssicherheit 

gewährleistet sein. Einen Vorzug bei der Veräußerung erhalten Familien. Bei der Vergabe 

sollen zukünftig auch Schwellenhaushalte und Haushalte, die nach BayWoFG zur Schaffung 

von Eigenwohnraum gefördert werden, besonders berücksichtigt werden. 

 

Als ein weiteres Kriterium soll daher die Einkommensgrenze nach Einkommensstufe IV 

(städtische Wohnraumförderung) herangezogen werden, wenn ein nachvollziehbares 

Finanzierungskonzept für Grunderwerb und Eigenheimbau vorliegt oder bei 

Einkommensstufen I bis III eine staatliche Förderung zum Eigenheimbau nach den 

Wohnraumförderbestimmungen (WFB) gewährleistet wird. 

Bei der Vergabe von städtischen Grundstücken sollen zukünftig folgende Kriterien 

berücksichtigt werden: 

• Das Grundstück muss 5 Jahre selbstgenutzt werden 

• Es muss ein Nachweis erbracht werden, dass die Finanzierung gesichert ist 

• Der Käufer darf bisher noch keinen eigenen Grundbesitz haben 

• Der Käufer sollte nachweislich einen Bezug zur Stadt haben (Arbeiten oder 

Wohnen) 

• Familien haben Vorrang 

• Haushalte bis Einkommensstufe IV haben Vorrang (bei gesicherter Finanzierung) 

• Menschen mit Behinderung haben Vorrang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


